
20

Dienstag, 7. Februar 2023Stadt/RegionLuzern

Verleger: Peter Wanner.

Chefredaktor: Patrik Müller (pmü).

Geschäftsführung: Dietrich Berg.

Chief Product Officer:Mathias Meier.

Werbemarkt: Stefan Bai, Paolo Placa.

Lesermarkt: Zaira Imhof, Bettina Schibli.

Ombudsmann: Rudolf Mayr von Baldegg,
r.mvb@advoweggishaus.ch.

Redaktion Luzerner Zeitung
Chefredaktion: Jérôme Martinu (jem), Chefredaktor;
Cyril Aregger (ca), Stv. Chefredaktor und Leiter Sport;
Rahel Hug (rh), Co-Chefredaktorin Zuger Zeitung; Christian
PeterMeier (cpm), Stv. Chefredaktor und Leiter Regionale
Ressorts; Martin Messmer (mme), Stv. Chefredaktor und
Co-Leiter Online.

Redaktionsleitung: Florian Arnold (zf), Leiter Redaktion
Urschweiz; Robert Bachmann (bac), Leiter Redaktionsent-
wicklung Digital; Lukas Nussbaumer (nus), stv. Leiter Re-
gionale Ressorts; Arno Renggli (are), Leiter Gesellschaft
und Kultur; Harry Ziegler (haz), Co-Chefredaktor Zuger
Zeitung.

Ressortleiter:Sven Aregger (ars), Sportjournal; Boris Bür-
gisser (bob), Leiter Gestaltung; Christian Glaus (cgl), Leiter
Produktionsdesk Luzern/Zentralschweiz; Regina Grüter
(reg), Apero/Kino; LeneHorn (len), Foto/Bild; Robert Knobel
(rk), Stadt/Region; René Meier (rem) Co-Leiter Online;
Maurizio Minetti (mim), Wirtschaft; Dominik Weingartner
(dlw), Kanton.

Adresse:Maihofstrasse 76, 6002 Luzern. Telefon:
041 429 51 51. E-Mail: redaktion@luzernerzeitung.ch.

Zentralredaktion CHMedia
Chefredaktion: Patrik Müller (pmü), Chefredaktor; Doris
Kleck (dlk), Stv. Chefredaktorin und Co-Leiterin Bundes-
haus); YannickNock (yno, Leiter Online), Raffael Schuppis-
ser (ras), Stv. Chefredaktor und Leiter Kultur, Leben,Wissen.

Ressortleitungen: Inland und Bundeshaus: Anna Wanner
(wan), Co-Ressorleiterin;DorisKleck (dk), Co-Ressortleiterin.
Wirtschaft: Florence Vuichard (fv), Ressortleiterin. Kultur:
Julia Stephan (jst), Teamleitung); Leben/Wissen: Sabine
Kuster (kus), Co-Teamleiterin. Sport: François Schmid (fsc),
Ressortleiter. Ausland: Fabian Hock (fho), Ressortleiter.

Adresse: Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.
Telefon: 058 200 58 58; E-Mail: redaktion@chmedia.ch

Service
AbonnementeundZustelldienst: Telefon 0582005555,
aboservice@chmedia.ch.

Anzeigen: LZ-Empfang, Maihofstrasse 76, 6002 Luzern,
Tel. 041 429 52 52, E-Mail: inserate-lzmedien@chmedia.
ch. Postadresse: CH Regionalmedien AG, Maihofstrasse
76, 6002 Luzern.

TechnischeHerstellung:CHMedia Print AG/CHRegional-
medien AG, Maihofstr. 76, Postfach, 6002 Luzern.

AuflageundLeserzahlen: Verbreitete Auflage: 56 262 Ex.
(WEMF 2022). Davon verkaufte Auflage: 51 626 Ex. (WEMF
2022). Gesamtausgabe: Verbreitete Auflage: 97 151 Ex.
(WEMF 2022). Davon verkaufte Auflage: 90 314 Ex. (WEMF
2022). Leser: 259 000 (MACH Basic 2020-2).

Copyright Herausgeberin.

Beteiligungen der CH Regionalmedien AG unter
www.chmedia.ch

Herausgeberin: CH Regionalmedien AG, Neumattstrasse
1, 5001Aarau. DieCHRegionalmedienAG ist eine 100-pro-
zentige Tochtergesellschaft der CHMedia Holding AG.

Angst vor «Abzonungen» geht um
Der Wechsel von der Ausnützungs- zur Überbauungsziffer bereitet Hauseigentümern und Architektinnen Kopfzerbrechen.

SimonMathis

Zahlreiche Luzerner Gemein-
den passen derzeit ihre Bau-
und Zonenordnungen (BZO)
an. Das bringt viele neue Vor-
gaben mit sich; so etwa in der
Stadt Luzern, wo in bestimmten
Gebieten fossile Heizungen ver-
boten werden sollen. Eine Än-
derung gibt unter Bauherrschaf-
ten allerdings besonders viel zu
reden: der Wechsel von der Aus-
nützungsziffer (AZ) zur Über-
bauungsziffer (ÜZ).

Wie unserer Zeitung zuge-
tragen wurde, fürchten insbe-
sondere Hauseigentümerinnen
und Architekten, dass durch die-
sen Berechnungswechsel we-
sentlich weniger bebaubare Flä-
che zur Verfügung stehe als zu-
vor.DieAngstvorgrossflächigen
«Abzonungen» greift um sich.
In der Agglo Luzern ist das The-
ma besonders präsent; hier lau-
fen mehrere BZO-Revisionen,
in einigen Gemeinden stehen
sie kurz bevor. Die Sorge hat sich
mittlerweile auch in politischen
Vorstössen niedergeschlagen –
etwa in Emmen von der Mitte
oder in der Stadt Luzern von der
FDP. Dass der AZ-ÜZ-Übergang
ausgerechnet jetzt zur Sprache
kommt, ist auf den ersten Blick
überraschend. Denn eigentlich
wurde dieser Schritt bereits vor
mehreren Jahren vollzogen – auf
kantonaler Ebene. In der Praxis
sind alle Luzerner Gemeinden
dazu angehalten, den Wechsel
zu vollziehen. Die Frist dafür hat
der Kanton Ende 2023 ange-
setzt. Das ist der Grund dafür,
dass in vielen Gemeinden nun
eine BZO-Revision ansteht.

VonderGeschossfläche
zumFussabdruck
Beide Ziffern – AZ und ÜZ – die-
nen dazu, die erlaubte Grösse
eines Gebäudevolumens anzu-
geben. «Bei der Ausnützungszif-
fer gilt als Berechnungsgrundla-
ge die Fläche auf jedem Ge-
schoss», erläutert Pascal Wyss,
Bereichsleiter Recht des kanto-
nalen Bau-, Umwelt- und Wirt-
schaftsdepartements. «Bei der

Überbauungsziffer ist die
Grundlage sozusagen der Fuss-
abdruck eines Gebäudes; also
jene Fläche, die man erhalten
würde, wenn man ebenerdig
eine Schnur um das entspre-
chende Haus zurren würde.»

Ein Beispiel: Eine Überbau-
ungsziffer von 0,3 heisst, dass
auf 1000 Quadratmetern Fläche
300 Quadratmeter bebaut wer-
den dürfen. Zudem wird bei der
ÜZ in Bezug auf die Höhe nicht
mehrmitGeschossengerechnet,
sondern mit Metern. Zweige-
schossige Wohnzonen werden
etwa neu als Zonen definiert, in
denen nicht höher als 13 Meter
gebaut werden kann. «Der Be-
griff‹zweigeschossig›wurde frü-

her sehr flexibel ausgelegt», er-
läutert Wyss. «Solche Gebäude
konnten bis zu 15 Meter hoch
werden.» Die neue Angabe in
Meter schaffeKlarheitundsomit
Rechtssicherheit.

Entscheidend ist,was
darausgemachtwird
Pascal Wyss hält fest: «Die Aus-
sage, dass der Wechsel von der
AZ zur ÜZ grundsätzlich zu
einer Abzonung führt, ist sicher
falsch.» Letztlich sei nämlich
entscheidend, wie hoch die ÜZ
in der jeweiligen Gemeinde
respektive in der betroffenen
Zone ist. «Je differenzierter die
Gemeinden Zonen ausschei-
den, desto genauer lässt sich das

erlaubte Gebäudevolumen
übertragen.» Theoretisch liesse
sich für jede Parzelle eine eige-
ne ÜZ festlegen, was aber zu
aufwendig sei.

Beim Kanton habe man fest-
gestellt, dass die ÜZ oftmals
mehr «einschenke», als anfangs
gedacht. «Sie führt eher zu einer
Verdichtung», hält Wyss fest.
Dies, weil die Planerinnen und
Planer jeden Quadratmeter bis
ganz oben hin «auffüllen» kön-
nen. Dass die ÜZ deshalb zu
einer kompakten und eher kubi-
schen «Schuhschachtel»-Bau-
weise führt, haben Experten
schonvor Jahrenbetont.«Das ist
insofern nicht tragisch, als diese
BauweisenschonvorderÜZvor-

herrschten», sagt Wyss. Für Kri-
tik sorgt unter anderem der Um-
stand, dass neu auch Balkone,
die tiefer sind als 1,5 Meter, zur
ÜZ gezählt werden. Wer also
einen grossen Balkon will, muss
entsprechend Wohnfläche op-
fern. «Das ist so, aber auch das
können Gemeinden über eine
grössere ÜZ ausgleichen», sagt
Wyss. Die Entscheidung, wie
viel Fläche für Balkone genutzt
werden soll, liege letztlich bei
den Bauherrschaften.

Vorwirkungerwischt
vieleaufdemfalschenFuss
Irritationen verursacht auch die
sogenannte Vorwirkung – also
die Tatsache, dass die neuen
Nutzungsvorschriften bereits
dann in Kraft treten, wenn die
Revision aufliegt. Das ist zurzeit
in Emmen und der Stadt Luzern
der Fall. «Aufgrund der vollstän-
dig neuen Konzeption ergeben
sich gravierende Veränderungen
in den Bebauungsmöglichkei-
ten», schreibt die Mitte Emmen
in einer dringlichen Interpella-
tion. Bis zum Inkrafttreten der
neuen Nutzungsplanung sei da-
mit zu rechnen, dass zahlreiche
Bauvorhaben «aufgeschoben
werden und dann eine Flut von
EingabenaufdieGemeinde»zu-
rolle. Die Vorwirkung sei ein
sinnvoller und üblicher Mecha-
nismus, betont Pascal Wyss. Sie
verhindere, dass Vorgaben – zum
Beispiel ein Verbot von Mobil-
funkantennen – übergangen
würden. Der Sprung von AZ zu
ÜZ löse wohl mehr Unsicherheit
aus als andere Massnahmen,
weil er mit einem umfassenden
Systemwechsel verbunden sei.
Wyss gibt allerdings zu beden-
ken, dass dieser Wechsel schon
seit Jahren bekannt gewesen sei.

Zudem erinnert er daran,
dass die Änderung im Kantons-
rat ohne Gegenstimme durchge-
wunkenwurde.«DerWechsel ist
aus unserer auch Sicht vernünf-
tig: Die ÜZ ist wesentlich einfa-
cher als die AZ, die jeweils zu
einer riesigen Rechnerei führte –
darunter haben vor allem die
Gemeinden gelitten.»

Berechnung von Bauprojekten
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Die blaue Fläche wird angerechnet. Dazu gehören
auch Balkone, die mehr als 1,5 Meter hinausragen oder

mehr als 1/3 der Fassadenlänge in Anspruch nehmen.

Die Fläche jedes Geschosses
wird angerechnet, ohne Balkone.

Balkon 2,5 m

Balkon 1,5 m
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Ökihof neben Pilatusmarkt ist vom Tisch
Die Initiative für einen Ökihof beim Krienser Grütwäldli ist nicht umsetzbar. Dennoch habe sie etwas gebracht.

Stefan Dähler

Der Betrieb des Horwer Ökihofs
führt regelmässig zu Verkehrs-
problemen in der Nachbar-
schaft. Doch die Suche nach
einem neuen Standort verläuft
seit Jahren erfolglos. Nun ist
klar: Auch das Grütwäldli neben
dem Pilatusmarkt in Kriens ist
keine Option. Die für das Vorha-
ben nötige Waldrodung würde
vom Kanton nicht bewilligt. Das
schreibt der Krienser Stadtrat im
Bericht und Antrag zur FDP-In-
itiative für einen Ökihof am
Standort Grütwäldli.

Das ist keine Überraschung.
Bereits 2020 hatte der Stadtrat
betont, dass die Chancen eines
Rodungsgesuchs klein seien,
weil grundsätzlich auch andere

Standorte für einen Ökihof
infrage kämen. Dennoch nahm
der Einwohnerrat die Initiative
damals an und beauftragte den
Stadtrat damit, das Grütwäldli-
Areal umzuzonen, um damit
den Weg für den Ökihof zu
ebnen.

Einwohnerrat soll
Entscheidzurücknehmen
Da der Kanton nun bestätigt
habe, dass das Vorhaben nicht
umsetzbar ist, beantragt der
Stadtrat jetzt ein sogenanntes
Rückkommen: Der Einwohner-
rat soll seinen Entscheid von
2020 zurücknehmen. «Ist die-
ser Schritt vollzogen, kann das
Initiativkomitee die Initiative
zurückziehen», sagt der Krien-
ser Bauvorsteher Maurus Frey

(Grüne). «Dieses Vorgehen ist
ungewöhnlich, doch wenn wir
dem Einwohnerrat wie ur-
sprünglich geplant eine Umzo-

nung vorgelegt hätten und er
diese ablehnt, wäre es zur Volks-
abstimmung gekommen.» Eine
Abstimmung über eine Vorlage,
die nicht umsetzbar ist, mache
keinen Sinn.

2024gibt’sdenneuen,
provisorischenÖkihof
Das Initiativkomitee der FDP
wird ihre Ökihof-Initiative
denn auch zurückziehen, sagt
Komiteemitglied Ernst Siegen-
thaler. «Der Stadtrat hätte
eigentlich schon bei der ersten
Behandlung im Einwohnerrat
im Jahr 2020 beantragen sol-
len, diese für ungültig zu erklä-
ren.» Das Ganze sei unglück-
lich gelaufen, die Initiative
aber nicht völlig umsonst gewe-
sen. «Sie hat bewirkt, dass die

Ökihof-Problematik wieder
vertieft abgeklärt wird.»

Das sagt auch Maurus Frey:
«Wir sind weiter als 2020, das
ist auch das Verdienst der Ini-
tiative.» Diese habe den Druck
auf die Behörden erhöht, in Sa-
chen Ökihof zu handeln. Inzwi-
schen ist auf dem Areal Hinter-
schlund eine provisorische Ent-
sorgungsanlage geplant, die ab
2024 jene in Horw entlasten
soll. Weiter haben die Städte
Kriens und Luzern sowie die
Gemeinde Horw eine Absichts-
erklärung abgeschlossen mit
dem Ziel, eine langfristige Lö-
sung zu suchen. Wie diese aus-
sieht, ist noch offen; denkbar
sei eine bauliche Optimierung
der Verkehrs- und Betriebsab-
läufe beim Horwer Ökihof.

MaurusFrey
Bauvorsteher Kriens (Grüne)

«Wir sindweiter
als 2020,das ist auch
dasVerdienst
der Initiative.»

Vandalen
beschädigen Autos
Stadt Luzern Unbekannte ha-
ben in der Nacht auf Samstag an
der St. Karlistrasse in Luzern
insgesamt sechs Autos beschä-
digt. An den Fahrzeugen wurden
laut einer Mitteilung der Staats-
anwaltschaft Luzern die Seiten-
spiegel abgeschlagen und ver-
einzelt die Fenster eingeschla-
gen. Bei einem Auto hat die
Täterschaft die Fahrerseite und
den Kotflügel zerkratzt. Der Ge-
samtsachschaden liegt laut Poli-
zeiangaben bei mehreren tau-
send Franken. (zim)

Baugesuch
liegt nun auf
Seetalplatz Der Kanton Lu-
zern hat das Baugesuch für den
Neubau der Verwaltung am
Seetalplatz in Emmen einge-
reicht, welches nun öffentlich
aufliegt. Das Gesuch liegt ab so-
fort mit einer 20-tägigen Frist
zur Einsicht öffentlich auf. So-
bald die rechtskräftige Bewilli-
gung vorliegt, kann mit dem
Bau begonnen werden. Das ge-
plante Projekt ist bereits am
Seetalplatz ausgesteckt.

Mit dem Neubau am Seetal-
platz wird die heute auf mehr
als 30 Standorte verteilte Ver-
waltung an einem Ort zusam-
mengezogen. Für die Luzerner
Bevölkerung entsteht dadurch
ab 2026 eine zentrale Anlauf-
stelle mit rund 1450 Mitarbei-
tenden. (zim)


